Information zur Absetzung von Wassermengen
a) Pflanzenschutzspritzungen und Viehhaltung 
    Die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren erfolgt nach dem Frischwasserbezug. 
    Für Wassermengen, die für Viehhaltung und Pflanzenschutzspritzungen bezogen 
    wurden, kann der Gebührenschuldner eine Absetzung dieser Wassermengen gemäß
    § 21 der Entgeltsatzung  Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Langenlonsheim 
    (ESA) beantragen. 
b) Gartenbewässerung 
    Zur Ermittlung des Verbrauchs zur Gartenbewässerung ist es erforderlich, die 
    Gartenwasseruhren abzulesen und den Zählerstand nach der Gießsaison mitzuteilen.
    Gartenwasseruhren müssen FEST ins Leitungsnetz installiert und auch nach dem

    Kaltwassergesetz geeicht sein. 

    Mobile Gartenwasseruhren werden nicht anerkannt!

Ein Vordruck zur  Meldung des Zählerstandes der Gartenwasseruhr/Antrag auf Absetzung wird im Amtsblatt (ca. 43. u. 45 KW, jährlich) abgedruckt 
Die Anträge können per 
- Telefax unter der Nr. 06704/9 29 45
- eMail unter der Adresse: b.roesner@vglangenlonsheim.rlp.de
- telefonisch, Sachbearbeiterin Frau B. Rösner, unter der Nr. 06704/9 29 35,
   (gilt nur für Gartenwasseruhren!!!)
  übermittelt werden.
Die entsprechenden Anträge sind auch über das Internet unter folgender Adresse abrufbar:                
                                     www.langenlonsheim.de/Rathaus/Formulare.

Alle Antragsteller erhalten eine Eingangsbestätigung.
Ist nach Ablauf von 2 Wochen nach Antragsabgabe keine Eingangsbestätigung zugestellt worden, muss sich der Antragsteller erneut beim Abwasserwerk melden.
Ohne Vorlage der Eingangsbestätigung wird nach Ablauf der Ausschlussfrist  (15.01.)  kein Abzug vorgenommen.
In diesem Zusammenhang machen wir nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sämtliche Meldungen bis spätestens 15. Januar des Folgejahres abgegeben werden müssen. 

Nach diesem Termin werden Absetzungen bei der Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren nicht mehr berücksichtigt.
Verbandsgemeindeverwaltung
           - Abwasserwerk -
